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Rechtsanwalt
Dr. Martin Schellenberg

von Heuking
Quelle: Heuking

Vergaberecht. In einer europaweiten
Ausschreibung muss der Auftraggeber
die Garantie ausdrücklich im Vertrag
regeln. Ein Verweis auf Rechtsfolgen
der Garantie im nationalen Recht ist
unwirksam.

EuGH, Urteil vom 5. Juni 2025,
Az. C-82/24

Gewährleistungen müssen
eindeutig beschrieben werden
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DER FALL

Anlass der EuGH-Entscheidung war ein
Streit um die Modernisierung einer Klär-
anlage in Warschau. Die Auftraggeberin
hatte mit einem internationalen Konsor-
tium einen Bauvertrag geschlossen, der
eine 36-monatige Garantie vorsah. Die
Garantiekarte verwies auf das polnische
Zivilgesetzbuch, ohne explizit zu regeln,
ob und wie die kaufrechtlichen Garantie-
fristen auf den Bauvertrag anzuwenden

sind. Nach Mängeln berief sich die Auf-
traggeberin auf eine Verlängerung der
Garantiefristen nach polnischem Gesetz.
Aufgrund der Garantiekarte sei diese Vor-
schrift auch auf Bauverträge anzuwenden.
Das Konsortium widersprach, da dies für
ausländische Bieter nicht vorhersehbar
gewesen sei. Es drohe eine Benachteili-
gung gegenüber inländischen Bietern.
Der EuGH gab dem Konsortium Recht.
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DIE FOLGEN

Ein Verweis im Vertrag, der ein Gesetz für
analog anwendbar erklärt, genügt nicht
den Grundsätzen der Gleichbehandlung
und Transparenz im EU-Vergaberecht
(Art. 10 RL 2004/17/EG). Für einen durch-
schnittlich fachkundigen Bieter seien die
Konsequenzen des Verweises nicht klar
und vorhersehbar, so der EuGH. Insbe-
sondere ausländische Auftragnehmer
würden benachteiligt. Der Gerichtshof
betonte, dass alle Bedingungen und
Modalitäten des Vergabeverfahrens – spe-

ziell solche, die die Preisgestaltung beein-
flussen können – klar, genau und ein-
deutig in den Vergabeunterlagen oder im
Vertrag geregelt seinmüssen. Dies gilt ins-
besondere für die Dauer und die Modali-
täten von Garantien, da sie ein erhebli-
ches finanzielles Risiko für den Auftrag-
nehmer darstellen können. Ein bloßer
Verweis auf das nationale Recht reicht
nicht aus, wenn daraus nicht eindeutig
hervorgeht, welche Regelungen tatsäch-
lich gelten.
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WAS IST ZU TUN?

Öffentliche Auftraggeber müssen künftig
noch sorgfältiger darauf achten, dass alle
für die Preisbildung und die Risikovertei-
lung wesentlichen Vertragsbedingungen –
insbesondere zu Garantien und deren
Verlängerung – klar und eindeutig in den
Ausschreibungsunterlagen geregelt sind.
Ein pauschaler Verweis auf nationale Vor-
schriften genügt nicht, da deren Anwen-
dung nicht für alle Bieter gleichermaßen
vorhersehbar ist. Allerdings ist das Urteil
nicht so zu verstehen, dass der Auftragge-

ber künftig alle gesetzlichen Regelungen
in den Vertrag aufnehmen muss. Das
Gesetz gilt selbstverständlich nachwie vor
immer dort, wo der Vertrag keine Sonder-
regelung trifft. Lediglich wenn der Auf-
traggeber imVertrag eine analogeGeltung
– wie hier des Kaufrechts auf das Baurecht
– anordnen will, muss er die Rechtsfolgen
im Vertrag beschreiben.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Lars Kölling

von Rotthege
Quelle: Rotthege; Urheber: Michael Neuhaus

Mietrecht. Werden Hotelzimmer an
eine Kommune vermietet, damit sie
minderjährige Flüchtlinge unterbringen
kann, stellt dies keine unbefugte
Gebrauchsüberlassung dar.

OLG Frankfurt, Urteil vom 21. Februar 2025,
Az. 2 U 63/24

Unterbringung von Flüchtlingen
im Hotel ist erlaubt
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DER FALL

Zwischen Vermieter und Mieter besteht
einMietvertrag über einHotelgebäude. Es
darf nach den vertraglichen Regelungen
nur zum vereinbarten Zweck genutzt und
Dritten nur mit Einwilligung des Vermie-
ters zum Gebrauch überlassen werden.
Die Gemeinde, in der das Hotel liegt,
bucht regelmäßig Zimmerkontingente für
unbegleitete minderjährige Geflüchtete.
Der Vermieter hält dies für eine vertrags-
widrige Unterbringung, da das Hotel

damit einer Gemeinschaftsunterkunft
gleiche und den Charakter eines Hotels
verliere. Die Unterbringung minderjähri-
ger Geflüchteter sei nicht mit der Vermie-
tung von Zimmern an sich freiwillig vor
Ort befindlichen Dauergästen oder der
wochenweisen Vermietung von Zimmern
an Auszubildende vergleichbar. Zudem
wirke die Unterbringung auf andere
potenzielle Gäste abschreckend. Der Ver-
mieter kündigte das Mietverhältnis.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIE FOLGEN

Zu Unrecht. Die Grenze zur unzulässigen
Gebrauchsüberlassung wäre allenfalls
überschritten, wenn die Gemeinde das
Gebäude übernommen und zu einem
Flüchtlingsheim umgestaltet hätte. In
Abgrenzung zu einer Wohnnutzung liegt
eine Nutzung als Heim aber erst dann vor,
wenn die Unterkunft in einer für eine Viel-
zahl von Menschen bestimmten Einrich-
tung erfolgt, deren Bestand von den
Bewohnern unabhängig ist und in der
unter anderem eine heimtypische Organi-
sationsstruktur gilt. Der Gemeinde wurde
nicht das gesamte Hotel gegen Entgelt,
sondern lediglich jeweils eine bestimmte

Zahl von Zimmern durch gesonderte
Mietverträge für bestimmte Zeit überlas-
sen. Auch die Aufenthaltsdauer, der Auf-
enthaltszweck und die Motive, aus denen
Hotelzimmer gebucht werden, stellen
keine entscheidenden Kriterien für die
Bewertung als Hotelbetrieb dar, solange
die Zimmer in üblicher Weise genutzt
werden und keine Beeinträchtigungen zu
befürchten sind. Dass aber Geflüchtete
die Zimmer intensiver und nachlässiger
nutzen würden als bei einer Vermietung
an Hotelgäste, wurde weder dargelegt
noch existiert ein Erfahrungsschatz.
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WAS IST ZU TUN?

Nur mit einer präzisen Formulierung des
Nutzungszwecks kann sichergestellt wer-
den, dass der Mieter die Mietsache nicht
für andere Geschäftszwecke nutzt, die
möglicherweise dem Interesse des Ver-
mieters widersprechen. So hat der Nut-
zungszweck auch Einfluss auf den Wert
und die Attraktivität der Immobilie. Nur

eine möglichst klare Definition des Nut-
zungszwecks, ggf. auch mit Regelungen,
welche Nutzungen explizit nicht zulässig
sind, kann den Vermieter vor uner-
wünschten und eventuell auch baugeneh-
migungsrechtlich relevanten Nutzungs-
änderungen schützen.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Heiko Stoll von

Bryan Cave
Leighton Paisner

Quelle: Bryan Cave Leighton Paisner

Steuerrecht. Erfolgen beim Share-Deal
Signing und Closing getrennt, sind beide
Vorgänge dem Finanzamt fristgerecht und
vollständig zu melden. Ansonsten droht
doppelte Grunderwerbsteuer.

FG Baden-Württemberg, Beschluss vom 16. Mai 2025,
Az. 5 V 846/25

Wer zu spät meldet, zahlt
zweimal Steuern
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DER FALL

Eine Holding erwarb im Rahmen eines
Share-Deals sämtliche Anteile an einer
Immobiliengesellschaft. Da die Übertra-
gung erst einige Monate nach dem Ver-
tragsabschluss erfolgte, fielen Signing
(Vertragsabschluss) und Closing (Anteils-
übergang) zeitlich auseinander. Die
Erwerberin zeigte den Vertragsabschluss

nicht fristgerecht an. Daraufhin setzte die
Finanzbehörde auf der Grundlage der von
ihr vertretenen Signing-Closing-Theorie
sowohl gegen die Erwerberin als auch
gegen die Immo0biliengesellschaft
Grunderwerbsteuer fest. Die Erwerberin
legte Einspruch ein. Sie beantragte Aus-
setzung der Vollziehung.
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DIE FOLGEN

Das FG Baden-Württemberg lehnte den
Antrag ab, da keine ernsthaften Zweifel an
der Rechtmäßigkeit des doppelten Anfalls
von Grunderwerbsteuer bestünden. Denn
sowohl der Vertragsabschluss als auch
der tatsächliche Anteilsübergang seien
als eigenständige Erwerbsvorgänge zu
besteuern. Zwar sei der Signing-Steuerbe-
scheid auf Antrag aufzuheben, wenn der
Anteilserwerb später vollzogen wird. Im
vorliegenden Fall griff diese Ausnahme

aufgrund der nicht fristgerechten Anzeige
der Erwerberin jedoch nicht. Das Gericht
wies die vorgebrachten Einwände wie
wirtschaftliche Einheit der Transaktion,
Anwendungsvorrang der Closing-Be-
steuerung, widersprüchliche Steuerfest-
setzung und Verstoß gegen das verfas-
sungsrechtliche Übermaßverbot zurück.
Eine unzulässige Doppelbesteuerung
liege nicht vor.
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WAS IST ZU TUN?

Bei einem Share-Deal löst jeder rechtliche
Schritt (Signing/Closing) Grunderwerb-
steuer aus, selbst wenn eine einheitliche
Transaktion vorliegt. Die Anzeigepflicht
bei Share-Deals ist im Hinblick auf die
grundsätzlich zweiwöchige Frist und den
vollständigen Anzeigeinhalt ernst zu neh-
men. Im Falle des Verstoßes geht aus der
Sicht der Finanzverwaltung die Möglich-
keit verloren, eine doppelte Besteuerung
nachträglich aufheben zu lassen. Im Ver-
trag sollten daher die Zuständigkeiten und
gegenseitigen Kooperationspflichten im
Hinblick auf die Anzeige geregelt sein. Im
Übrigen bleibt die Rechtslage unklar. Wie

das FGBaden-Württemberg lehnte das FG
Berlin-Brandenburg Anfang 2025 Zweifel
an der Rechtmäßigkeit der Signing-Clo-
sing-Theorie ab, wohingegen jüngst der
Bundesfinanzhof (Beschluss vom 9. Juli
2025) in einem etwas anders gelagerten
Fall (Versäumnis der Closing-Anzeige)
gegen das Finanzamt entschied. Letzteres
war allerdings auch nur eine Entschei-
dung im Rahmen des einstweiligen
Rechtsschutzes. Eine Entscheidung in der
Hauptsache zu diesem Themenkomplex
steht noch aus (siehe „Das Ende der Dop-
pelbesteuerung naht“, Seite 13 dieser Aus-
gabe). (redigiert vonMonikaHillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Martin Fleckenstein

von Luther
Quelle: Luther

Öffentliches Recht. Auch kleinere
Gemeinden können urbane Gebiete
planen, ohne dass diese einen urbanen
Charakter aufweisen oder anstreben
müssen.

OVG Lüneburg, Urteil vom 13. März 2025,
Az. 1 KN 82/23

Urbane Gebiete brauchen
keinen urbanen Charakter
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DER FALL

Der Antragsteller wandte sich mit seinem
Normenkontrollantrag gegen den Bebau-
ungsplan einer Gemeinde mit etwa 2.500
Einwohnern und einer Bevölkerungs-
dichte von 620 Einwohnern/qkm. Der
Antragsteller griff die damit verbundene
Ausweisung eines urbanen Gebiets an, da
die Planung sein eigenes Bauvorhaben

einschränkt. Er berief sich im Wesentli-
chen darauf, dass der Bebauungsplan
nicht erforderlich sei, da der Gebietscha-
rakter keinem urbanen Gebiet entspreche
und die Entwicklung eines solchen auch
nicht angestrebt werde. Das OVG Lüne-
burg hat den Antrag als unbegründet
abgewiesen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIE FOLGEN

Das OVG gelangt zum Ergebnis, dass kein
Fall des sogenannten Etikettenschwindels
vorliegt. Nach Auffassung des Gerichts
können Gemeinden urbane Gebiete fest-
setzen, ohne dass das Plangebiet einen
urbanen Charakter aufweisen muss, die
Entwicklungsabsichten auf eine Verände-
rung hin zu einem solchen Charakter
abzielen oder die Festsetzungen diesen
auch nur erlauben. Der Anwendungsbe-
reich soll nicht auf dicht besiedelte Stadt-
teile von größeren Städten beschränkt

sein. Entscheidend nach der Baunut-
zungsverordnung ist lediglich, ob das
Gebiet dem Wohnen, der Unterbringung
von Gewerbebetrieben sowie sozialen,
kulturellen und anderen Einrichtungen
dient, die dieWohnnutzung nicht wesent-
lich stören. Dabei muss der Mix anders
als im Mischgebiet nicht gleichgewichtig
sein. Es soll genügen, dass auch die
gewerbliche Nutzung das Gebiet prägt.
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WAS IST ZU TUN?

Soweit andere Obergerichte einen auf die
Schaffung urbaner Strukturen oder eines
lebendigen, öffentlichen Raums bezoge-
nen Planungswillen postulieren, ergibt
sich nach dem OVG Lüneburg ein solches
ungeschriebenes Merkmal unter keiner
möglichen Betrachtungsweise, auch nicht
derjenigen, dass der Gebietstyp des urba-
nenGebiets vor allem für dieÜberplanung
großstädtischer Innenstadtlagen zuge-
schnitten seinmag. Mit diesemUrteil leis-
tet das OVG Pionierarbeit. Zwar mag es
überraschend klingen, dass ein urbanes
Gebiet keinen urbanen Charakter aufwei-

sen muss. Mit ausführlicher und metho-
disch überzeugender Begründung stellt
das Gericht aber nicht nur klar, dass der
Hauptanwendungsfall einer Norm nicht
zu einer Begrenzung des Anwendungsbe-
reichs führen kann. Setzt sichdieMeinung
durch, würde dies den planerischen
Gestaltungsspielraum kleinerer Gemein-
den deutlich erweitern.

(redigiert von Monika Hillemacher)

ANZEIGE

„Die Neuauflage des

vorliegenden Kompendiums

beleuchtet einen Kosmos

unterschiedlicher

wohnwirtschaftlicher und

gewerblicher Konzepte, gibt

ihm eine einheitliche

Systematik und setzt ihn in

einen Gesamtkontext zur

Immobilienwirtschaft und

zum klassischen

Beherbergungsgewerbe.“

Markus Luthe

Hauptgeschäftsführer Hotelverband

Deutschland (IHA)
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